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An das 
Erziehungs-, Kultur- und

Umweltschutzdepartement

Herr Regierungsrat
Claudio Lardi

Quaderstrasse 17

7000 Chur

Domat/Ems, 4. Juni 2009 
Vernehmlassung zur Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden Stellung nehmen zu können. Bereits anlässlich der Mitgliederversammlung im Februar 2009 hat der Vorstand angekündigt, dass er beabsichtigt einen Workshop zu diesem Thema im Zuge des Vernehmlassungsverfahrens durchzuführen. So haben sich denn am Samstag, den 16. Mai 2009 ca. 50 Schulbehördenmitglieder in Thusis zu diesem Workshop eingefunden und sich mit dieser wichtigen Vorlage auseinandergesetzt. Die vorliegende Vernehmlassung basiert denn auch auf den Ergebnissen dieses Workshops und spiegelt die Meinung und Haltung vieler Behördenmitglieder in den einzelnen Schulträgerschaften wider. 
Erlauben Sie uns, zuerst einige allgemeine Bemerkungen zur Vorlage anzubringen. 
· Entgegen immer wieder gemachter Äusserungen, dass die vorliegende Totalrevision des Schulgesetzes nichts mit dem NFA zu tun habe oder eben nur insofern, als dass dann die Geldströme anders fliessen, halten wir fest, dass diese beiden Geschäfte – zumindest in Teilbereichen – sehr wohl eng verknüpft sind. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Blockzeiten und Tagesstrukturen. So forderte der parlamentarische Vorstoss Wettstein z.B. klar, dass eine schulergänzende Kinderbetreuung in finanzieller Hinsicht (Subventionen) einer familienergänzenden Kinderbetreuung gleichgestellt werde. Je nach Entscheid zum NFA wird dieser Auftrag nicht geklärt werden und würde damit – mit der vorliegenden Totalrevision zum Schulgesetz – unbeantwortet bzw. in der heutigen Praxis unverändert bleiben. Ein Zusammenhang zwischen NFA und Totalrevision Schulgesetz kann deshalb nicht von vornherein negiert werden, indem darauf hingewiesen wird, dass es sich beim NFA „nur“ um Finanzströme und nicht um Sachgeschäfte handelt. Wenn diese Haltung in vielen Punkten zwar durchaus richtig ist, so muss korrekterweise doch gesagt werden, dass sie eindeutig nicht für alle Bereiche gilt. Hier stellt sich für uns wirklich die Frage, wie der Kanton mit diesen allenfalls „unbeantworteten“ Punkten umzugehen gedenkt, wenn der NFA abgelehnt würde? Wäre hier eine zweite Vernehmlassungsrunde zur Totalrevision zum Schulgesetz vorgesehen, in welcher zu diesen konkreten Punkten noch Stellung bezogen werden könnte?
· Ganz allgemein mussten wir im Weiteren feststellen, dass die vorliegende Gesetzesvorlage sehr straff gehalten ist und die im Schulalltag meist zentraleren Punkte in noch unbekannten Verordnungen geregelt werden sollen. Die Kompetenz zum Erlass dieser Verordnungen liegt auf Regierungsstufe und eine allfällige Einflussnahme auf diese zentralen Punkte ist somit nicht mehr möglich. Diese Situation ist für uns unbefriedigend und löst auch Unsicherheiten aus. Wir würden es sehr begrüssen, wenn der Schulbehördenverband und weitere betroffene Kreise bei der Ausarbeitung dieser Verordnungen in geeigneter Form miteinbezogen werden könnten. Auf jeden Fall erwarten wir, dass sämtliche Verordnungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Botschaft an den Grossen Rat vorliegen werden und öffentlich einsehbar sind.
· Wegen der Abweisung von HarmoS wurden in Ihrem Entwurf nun die Belange des Kindergartens in der vorliegenden Totalrevision nicht berücksichtigt. Wir erachten dies einerseits als Schwächung der wichtigen Aufgaben, die der Kindergarten heute übernehmen muss und auch übernimmt und andererseits auch als wenig wertschätzend und unterstützend für die Kindergartenlehrpersonen. Wir fordern daher, dass die in der Abstimmung vom November 2008 an sich unbestrittene Integration des Kindergartengesetzes ins Schulgesetz im Rahmen dieser Totalrevision an die Hand genommen wird.
· Die Chancengleichheit der Kinder ist ein wichtiges und hohes Ziel. Der Kanton muss dafür besorgt sein, dass aufgrund unterschiedlicher finanzieller und struktureller Möglichkeiten zwischen den einzelnen Schulträger keine neuen Ungleichheiten entstehen.

Im Einzelnen möchten wir gerne zu folgenden Gesetzesartikeln Stellung nehmen:
Art. 2 Abs. 3

Wir sind der Meinung, dass nicht nur die Ergänzung durch die Schule in der Erziehung erwähnt werden muss. Vielmehr muss die Hauptverantwortung der Erziehung der Kinder klar stipuliert werden. Wir schlagen deshalb vor, dass diese Hauptverantwortung eine eigene Marginalie erhält und als Art. 2 gesetzt wird oder zumindest als erster Absatz unter Art. 2 aufgenommen wird. 
Art. 2 Abs. 6

Wir schlagen folgende Neuformulierung vor, da der Begriff „das behinderte Kind“ negativ besetzt ist und nicht so in einen Gesetzestext Einzug halten sollte:

„Die Volksschule berücksichtigt die Interessen aller Kinder mit besonderen Bedürfnissen.“

Art. 6 Abs. 2

Der Artikel soll wie folgt ergänzt werden:

„… Deren Schulrat entscheidet über die Aufnahme sowie über ein allfälliges Schulgeld nach Anhörung und mit dem Einverständnis der Schulträgerschaft nach Absatz 1….“

Es kann unseres Erachtens nicht sein, dass der eine Schulrat über eine Aufnahme entscheidet und die Höhe eines allfälligen Schulgeldes festlegen kann und die andere Schulträgerschaft gemäss Absatz 1 grundsätzlich mit einem Schulwechsel gar nicht einverstanden wäre, weil sie die Situation des betroffenen Kindes anders einschätzt.

„… Das Schulgeld und die Transportkosten entrichtet in der Regel die Schulträgerschaft gemäss Absatz 1. Die Erziehungsberechtigten haben das Schulgeld und die Transportkosten zu bezahlen, …“

Da die Erziehungsberechtigten nur dann das Schulgeld zu bezahlen haben, wenn dieser Schulwechsel in ihrem oder des Kindes persönlichem Interesse liegt, sollen diese konsequenterweise auch allfällige Transportkosten übernehmen müssen. Der Vollständigkeit halber würden wir eine entsprechende Ergänzung auch in den ersten Satz aufnehmen.

Art. 7 Abs. 2

Damit den entwicklungsbedingten Bedürfnissen aller Kinder Rechnung getragen werden kann, würden wir folgende Formulierung vorschlagen:

„Der Beginn der Primarschule kann um ein Jahr aufgeschoben beziehungsweise vorverlegt werden. Die Verordnung regelt das Verfahren.“

Art. 10 Abs. 3

Die Formulierung dieses Absatzes erfordert Klärungsbedarf. Was heisst „Sofern die Verhältnisse es erfordern, …“ und wer bestimmt dann, dass die Verhältnisse einen solchen Transport erfordern?

Art. 14 Abs. 3 und 4

Mit der Einführung von Niveau-Modell C und der Integration kann in Zukunft nicht mehr explizit von Sekundar- und Realschule gesprochen werden bzw. diese Terminologie so grundsätzlich aufrechterhalten bleiben. Mit dem vorgeschlagenen Gesetzestext von Abs. 3 und 4 werden zwei Schultypen - welche unter dem Dach der Sekundarstufe I vereint sind – stigmatisiert. Daher schlagen wir vor, die beiden Absätze zusammenzuziehen und wie folgt zu formulieren:

„Die Sekundarstufe I vertieft und erweitert die von den vorangehenden Stufen vermittelte Grundbildung. Sie bereitet auf eine Berufsausbildung oder weiterführende Schulen vor.“

Art. 22 Abs. 3

Die „Kann-Formulierung“ in diesem Absatz macht zwar durchaus Sinn, birgt aber auch die Gefahr in sich, dass sich die Schere zwischen den einzelnen Schulträgerschaften noch weiter öffnet und schlussendlich nicht mehr alle Kinder über die gleiche Chancengleichheit verfügen. 

Wir gehen davon aus, dass der Kanton Graubünden den Bedarf an ausgebildetem Schulleitungspersonal – bei einer flächendeckenden Umsetzung – nicht gewährleisten kann. Dies insbesondere auch deshalb nicht, weil jene Lehrpersonen, die allenfalls Interesse an einer solchen Ausbildung hätten, von den Schulträgerschaften aufgrund der kantonalen Handhabung bezüglich Subventionierung gar nicht mehr angestellt werden. Die These, dass auch Schulleitungspersonen aus dem Unterland im Kanton Graubünden entsprechende Stellen besetzen könnten, mag auf dem Papier wohl stimmen, hält der Realität aber sicher nicht stand. Allenfalls könnte dieses Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage durch eine entsprechende Bewilligung, analog der Lehrbewilligung und mit entsprechenden Auflagen, ausgeglichen werden. Jedenfalls kann es nicht sein, dass Gemeinden, die aufgrund der „Marktlage“ für die Schulleitung keine definitiv ausgebildete Person finden können, deshalb keine kantonalen Beiträge erhalten. Es wäre aber nicht in unserem Sinne, wenn mittels einer ständigen Bewilligung die effektiv beabsichtigte Gesetzgebung umgangen würde. Wir unterstützen klar eine Stärkung der Schulen mit einer professionellen Schulleitung, also einer Schulleitung mit der entsprechenden Ausbildung!
Wir ersuchen Sie diesen Punkt zu prüfen und entsprechende Möglichkeiten in der Umsetzung zu schaffen.

Art. 23 Abs. 2

Bezüglich Verantwortlichkeit einer Lehrperson für eine Klasse gehen die Meinungen weit auseinander. Im Grundsatz befürworten wir diese Formulierung sehr. In der Praxis werden jedoch bereits heute viele Teilpensen angeboten, die durchaus auch mit 50:50 Stellenprozenten aufgeteilt sind. Spätestens in dieser Situation stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, nun eine der beiden Lehrpersonen als Klassenlehrperson zu bezeichnen. Mehrheitlich würden wir deshalb folgende Umformulierung gutheissen:

„Für jede Klasse ist in der Regel eine Lehrperson verantwortlich.“

Art. 23 Abs. 3

Die Klassengrössen müssen mit der Einführung der Integration zwingend angepasst werden. Wir schlagen deshalb – auch im Sinne einer Vereinheitlichung zu Art. 69 Abs. 1 vor, dass die durchschnittlichen Klassengrössen - 18 für die Primarklassen, 16 für die Sekundarklassen und 15 für die Realklassen - ins vorliegende Gesetz aufgenommen werden. 

Art. 24 Abs. 3
Der Lehrplan 21 sieht im Bericht zur Vernehmlassung 39 Schulwochen a 45 Minuten-Lektionen vor. Wir sind klar der Meinung, dass wir hier einen Beitrag zur gesamtschweizerischen Harmonisierung leisten müssen und verlangen deshalb explizit 39 Schulwochen bzw. gesamtschweizerische Schulwochenanzahl nach Verabschiedung des Lehrplans 21. Diese Forderung nach Harmonisierung gilt selbstverständlich auch in Bezug auf die Anzahl Wochenlektionen für Schülerinnen und Schüler wie auch für die Lehrpersonen.
Art. 24 Abs. 4

Eine Koordination der Feriendaten für alle Schulen macht sicher Sinn. Mit der vorgeschlagenen Lösung, dass die Schulträgerschaften weiterhin die Daten für die Frühlingsferien selbst bestimmen können, wird den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Schulträgerschaften Rechnung getragen. Eine Minderheit der Mitglieder innerhalb des Schulbehördenverbandes befürwortet trotzdem eine generelle Koordination inkl. Frühlingsferien. 
Art. 25 Abs. 1

Der Stundenplan soll zukünftig einen ununterbrochenen Unterricht oder eine anderweitige unentgeltliche Betreuung während mindestens 4 aufeinander folgenden Stunden am Vormittag garantieren. Mit unserer Forderung unter vorerwähntem Art. 24 Abs. 3 nach 45 Minuten-Lektionen muss hier eine zeitliche Anpassung innerhalb der Blockzeiten erfolgen, beispielsweise auf 3.75 Stunden. Mit 4 Lektionen Unterricht an einem Vormittag verbleiben – mit unserem Vorschlag – immer noch total 45 Minuten Pausen und nicht wie vorgeschlagen eine ganze Stunde.
Das Blockzeiten- bzw. Betreuungsangebot muss für die Schule verpflichtend sein, für die Eltern und Erziehungsberechtigten soll die Nutzung eines Betreuungsangebotes ausserhalb der Lektionenzeiten freiwillig bleiben.

Art. 25 Abs. 2

Diese Formulierung soll präzisiert werden, indem der Bedarf klar definiert wird oder zumindest soll dieser Bedarf in der noch offenen Verordnung reglementiert werden. Was heisst in der Praxis „bei Bedarf“? Mit der vorliegenden, offenen Formulierung stehen Interpretationen Tür und Tor offen. Dies kann sicher nicht im Sinne der Gesetzgebung sein.
Art. 26 Abs. 2 und neu 3

Es soll auch zukünftig im Schulgesetz (unter Art. 26 Abs. 2) festgehalten werden, dass die Erziehungsberechtigten höchsten drei Schultage als Urlaubstage (Jokertage) frei festlegen dürfen. 

Im Weiteren fehlt uns der Hinweis, dass die Schulbehörden in Absprache mit den Erziehungsberechtigten  die Schülerinnen und Schüler bis zu 15 Schultagen vom Unterricht dispensieren können. Gerne hätten wir auch diesen Passus im Gesetz verankert.
Art. 28 Allgemein

Auch hier setzen wir uns klar für die Harmonisierung gemäss Lehrplan 21 ein, weisen jedoch darauf hin, dass kein Abbau von Deutschlektionen zugunsten einer 2. oder 3. Fremdsprache stattfinden darf. Der nötige Lektionenrückgang soll jedoch auch nicht ausschliesslich zulasten der musischen Fächer gehen, da diese für eine ganzheitliche Beurteilung der Schüler/innen ebenso zentral und wichtig sind wie alle kopflastigen Fächer.

Art. 29 Abs. 2

Es muss dem Kanton Graubünden ein Anliegen sein, alle drei Kantonssprachen gleichzustellen. Konsequenterweise müsste dieser Absatz demzufolge wie folgt ergänzt werden:

„In deutsch-, italienisch- und romanischsprachigen Schulen ist die Schulsprache für den Unterricht grundsätzlich die jeweilige Standardsprache.“

Damit würde das Romantsch Grischun endgültig im Schulalltag der entsprechenden Gemeinden Einzug halten und wäre dem Hochdeutsch für deutschsprachige Schulen gleich zu setzen.

Art. 30 Abs. 5

Das Bedürfnis der italienisch- und romanischsprachigen Schulen nach Deutschunterricht ab der 1. Primarklasse muss in das vorliegende Gesetz aufgenommen werden. Daher befürworten wir eine Anpassung im Text dieses Absatzes. Dieser sollte wie folgt formuliert werden:

„Die Schulträgerschaft kann zudem bestimmen, dass die erste Fremdsprache bereits in der 1. Klasse der Primarstufe beginnt.“

Art. 36 Abs. 2

Mehrheitlich wird die Einführung des Semesterzeugnisses befürwortet. Dies jedoch mit einer Einschränkung. Für das erste Semesterzeugnis in der 1. Primarklasse soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, ausschliesslich einen Lernbericht abzugeben. Wir ersuchen deshalb um entsprechende Anpassung dieses Absatzes.
Art. 37 Allgemein

Eine vollständige Notenentkoppelung wie im Text zur Vernehmlassung auf Seite 46 erwähnt, erachten wir als problematisch. Dies setzt ein hohes Mass an pädagogischem Verantwortungsbewusstsein und entsprechenden Fähigkeiten der beurteilenden Lehrperson voraus. Die Notenentkoppelung dürfte auch im Falle eines Rekurses zu einigen Problemen führen.

Art. 38 Abs. 2

Auf Seite 48 der Vernehmlassungsunterlagen wird folgendes festgehalten: 

„Ein besonderer Bildungsbedarf kann sowohl bei Über- als auch bei Unterforderung der Schülerinnen und Schüler in der Regelschule gegeben sein“. 
Dieser Satz soll neu als Abs. 2 ins Gesetz aufgenommen werden. (Der im Entwurf vorgeschlagene Absatz 2 kann seinerseits wegfallen, wenn das Kindergartengesetz – wie von uns vorgeschlagen – im Schulgesetz integriert wird.)
Art. 39 lit. c)

Wir schlagen folgende Neuformulierung vor:

„… bei Schülerinnen und Schülern, die von einer Behinderung betroffen sind;

Art. 51

Gemäss Abs. 3 regelt auch in diesem Gesetze die Regierung in einer besonderen Verordnung die Durchführung von Massnahmen, Pflichten, Beaufsichtigung und Entschädigung der Schulärzte oder Schulärztinnen resp. der Schulzahnärzte oder Schulzahnärztinnen. Daher ersuchen wir Sie in diesem Zusammenhang die Frage nach der Interpretation „während der Dauer der Schulpflicht“ abschliessend zu beantworten. Für die Gemeinden ist bis heute nicht geklärt, wer für die schulzahnärztlichen Untersuchung bzw. Kontrolle bei Kindern verantwortlich ist, die sich zwar noch in der obligatorischen Schulzeit befinden, jedoch eine Privatschule oder z.B. die Kantonsschule besuchen. Konkret stellt sich hier die Frage: Wer kontrolliert und wer bezahlt die jährlich geforderten schulzahnärztlichen Untersuchungen und wo wären diese allenfalls durchzuführen, am Ort der Schulgemeinde oder der Wohnsitzgemeinde? Das Gesetz über die Mittelschulen des Kantons Graubünden regelt in Art. 3 lediglich den schulärztlichen Dienst, nicht aber den schulzahnärztlichen Dienst.
Art. 53 lit. c)

Diese Formulierung erachten wir als heikel. Es kann durchaus im Interesse der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers liegen, wenn sie nicht über alle sensiblen Daten Informationen einholen können. Dieses Recht soll nach wie vor bei den Eltern und Erziehungsberechtigten als gesetzliche Vertreter der unmündigen Kinder liegen. Daher beantragen wir Streichung oder Präzisierung von lit. c).

Art. 55 Abs. 3 NEU
In der vorgeschlagenen Version fehlt eine Definition des Vorgehens in unaufschiebbaren Situationen. Die Regelung solcher Situationen ist aber zwingend nötig, da es immer wieder vorkommt, dass eine Schulbehörde – im Sinne einer sofortigen Kinderschutzmassnahme –  schnell intervenieren muss und dann auch die nötigen gesetzlichen Handhabungen vorhanden sein müssen. Wir schlagen eine Formulierung analog dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege Art. 16  Abs. 1 und 2 vor, und würden diese wie folgt favorisieren:

„Die Schulbehörden haben vor dem Entscheid des Schulausschlusses den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.

Sie kann darauf verzichten, wenn sofortiges Handeln notwendig ist.“
Art. 58 Abs. 2 lit. h) NEU

Wir erachten die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und den Erziehungsberechtigten als äusserst wichtigen ganzheitlichen Erziehungsauftrag und schlagen deshalb vor, dass neu als zusätzliche Litera folgender Passus im Gesetz aufgenommen wird:
„h) Erziehungsauftrag in Kooperation mit Erziehungsberechtigten.“

Art. 58 Abs. 3 lit. a)

Die Formulierung, dass die Lehrpersonen gegen besondere Entschädigung verpflichtet sind, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, ist unklar. Was heisst und beinhaltet „zusätzliche Aufgaben“?

Art. 60

Dieser Artikel widerspricht klar dem Erfordernis nach einer obligatorischen Blockzeitenstruktur. Oder besteht hier die Meinung, dass die Gemeinden während eines allenfalls einwöchigen Krankheitsausfall einer Lehrperson mit Betreuungsangeboten die Blockzeitenstruktur in der Schule aufrechterhalten würden? Wenn diese Meinung vorherrschen sollte, dann beantragen wir eine Stellvertreterregelung, wonach der Unterricht bereits nach 3 Krankheitstagen durch eine Stellvertretung abgedeckt werden muss.
Art. 61 Abs. 1 und 2
Wie bereits erwähnt unterstützen wir vollumfänglich die Harmonisierung entsprechend dem Entwurf zum Lehrplan 21. Zudem halten wir – im Vergleich zu den übrigen Ostschweizer Kantonen – ein Vollpensum der Lehrpersonen von 28 Wochenlektionen für richtig. Konsequenterweise müssten diese beiden Absätze dann neu wie folgt heissen (39 Wochen x 28 Lektionen):

„Ein Vollzeitpensum einer Lehrperson umfasst 1092 Jahreslektionen.

Die Lektionen dauern 45 Minuten. In begründeten …“

Im Weiteren würden wir es sehr begrüssen, wenn eine Jahresarbeitszeit für die Lehrpersonen im Gesetz definiert wird.
Art. 63

Grundsätzlich halten wir es für richtig, vom bisherigen System der Mindestbesoldung wegzukommen und somit den Schulträgern eine einheitliche Besoldung vorzuschreiben. Der Besoldungsartikel sollte aber auf jeden Fall keine Zahlen enthalten, sondern nur den Grundsatz festlegen. Deshalb beantragen wir was folgt:
Die Regierung legt die Besoldungsansätze der Lehrpersonen der Volksschule fest. Dabei ist in der Regel der Durchschnitt der Besoldungsansätze vergleichbarer Kantone massgebend.

In den Erläuterungen zu diesem Artikel ist aufzuführen, was eigentlich seit Jahren als wegweisend angesehen wird, dass man sich nämlich „in der Regel“ dem Durchschnitt der Ostschweizer Kantone ohne Zürich anschliesst.

Wichtig ist, dass die Lohnfrage zwar, wie es die neue Kantonsverfassung verlangt, auf Gesetzesstufe verankert wird, dass aber gleichzeitig die Gesetzesnorm so flexibel bleibt, damit Änderungen nicht jedes Mal eine Gesetzesrevision benötigen. Deshalb sollten im Gesetz keine Zahlen definiert sein.

Art. 64

Grundsätzlich erachten wir die Marginalie als nicht passend, welche auf einen Weiterbildungsurlaub bzw. eine Intensivfortbildung hinweist. Im Text selbst wird jedoch mit keinem Wort die Intensivfortbildung erwähnt. 

Inhaltlich möchten wir die Handhabung etwas anpassen bzw. konkretisieren und schlagen Ihnen deshalb folgenden Wortlaut vor:

„Die Schulträgerschaft kann Lehrpersonen, die während mindestens 10 Jahren und mit einem Pensum von mindestens 20 Lektionen pro Woche Unterricht erteilt haben, einen bezahlten Urlaub von mindestens drei Monaten zur Weiterbildung gewähren. Die Lehrpersonen haben der Schulträgerschaft vorgängig ein entsprechendes Gesuch einzureichen. 
Nicht geklärt bleibt die Frage, ob dieses Angebot einmal alle zehn Jahre Geltung haben soll oder einmal in zehn Jahren?

Art. 69 Abs. 1
Mit dieser Formulierung wird die angekündigte Praxis bei den Beiträgen für Schulleitungen insofern gekürzt, als dass in den einzelnen Abteilungen generell von durchschnittlich 18 Schüler/innen ausgegangen wird und die Unterteilungen von 16 Schüler/innen in der Sekundarschule und 15 Schüler/innen in der Realschule, nicht mehr berücksichtigt werden.

Diese Verschlechterung in den Beitragszahlungen für Schulleitungen lehnen wir ab und beantragen die Aufnahme aller durchschnittlichen Schülerzahlen in den einzelnen Schultypen. 

Mit dieser für uns wichtigen Ergänzung könnte auch die ständige Diskussion in den Gemeinden betreffend die pädagogisch richtige Klassengrösse um Einiges entschärft werden. 
Art. 69 Abs. 2
Wir sind der Meinung, dass hier der Kanton ganz klar einen Beitrag leisten muss und beantragen deshalb diesen Absatz wie folgt zu formulieren:

„Der Kanton fördert die anerkannte Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen namentlich…“

Art. 72 Abs. 1

Das Primat der laufenden Schulentwicklung – nicht nur einzelner Projekte – muss zukünftig wieder eindeutig beim Kanton angesiedelt werden. Dieses lag bisher oft zu sehr und zu wenig koordiniert bei einzelnen (grossen) Schulträgern. Darum soll neben der Finanzierung auch die Initiierung dieser Projekte eindeutig beim Kanton liegen. Aus diesen Überlegungen schlagen wir folgende Präzisierungen vor:

„Übergeordnete Schulentwicklung, entsprechende Projekte und Querschnittaufgaben, insbesondere die Einführung eines neuen Unterrichtsfaches, einer weiteren Fremdsprache oder neuer Organisationsformen werden vom Kanton initiiert und finanziert.“

Art. 73

Wir beantragen diesen Artikel insofern zu ergänzen, dass die freiwillige Weiterbildung der obligatorischen Weiterbildung gleichgestellt wird und die Definition der freiwilligen Weiterbildung in der Verordnung geregelt wird.

Art. 74

Mit der vorgeschlagenen Kostenaufteilung von 50:50 zulasten der Gemeinden bzw. der Eltern sind neue Tagesstruktureinrichtungen von vornherein gefährdet wenn nicht gar „vom Tisch“. Uns stellen sich zum ganzen Artikel folgende Fragen und Unklarheiten: 

· Die Formulierung: „… bis zu 50% der Kosten für die Tagesstrukturen…“. Was heisst das konkret? 

· Wenn die Gemeinden nun verpflichtet werden, bei einem ausgewiesenen Bedarf  Tagesstrukturen zu schaffen und diese dafür z.B. ein Gebäude errichten müssten, werden diese Kosten dann auch hälftig den Eltern belastet? 
· Was heisst überhaupt ein ausgewiesener Bedarf – gilt dies auch für ein einzelnes Kind?

· Müssen die Eltern auch Tagesstrukturbeiträge bzw. Kosten des Mittagstischs bezahlen, wenn es dem Kind aus räumlichen Verhältnissen gar nicht möglich ist, über Mittag nach Hause zu gelangen? 
Art. 77 und Art. 78
Um bei Grenzwerten, im Bereich der niederschwelligen und der verstärkten Massnahmen, nicht aus finanziellen Überlegungen Entscheidungen Richtung verstärkter Massnahmen zu treffen, sollte der Kanton beide Bereiche (niederschwellig wie auch verstärkt) finanzieren.
Wir beantragen deshalb Art. 77 und Art. 78 zu einem Artikel, mit folgendem Inhalt, zu bilden:

„Der Kanton trägt die Kosten für sonderpädagogische Massnahmen für Schüler/innen mit besonderem Bildungsbedarf in den Bereichen niederschwellige wie auch verstärkte Massnahmen.“

Art. 83 Abs. 1

Aufgrund der demografischen Situation in unserem Kanton beantragen wir Abs. 1 wie folgt zu ergänzen:
„Zur Aufgabenerfüllung bietet das Amt besondere Dienstleistungen an. Es führt regionale Fachstellen, …“

Parallel zu unserer Anregung zu Art. 72 Abs. 1 sollen die wichtigen in lit. b und c genannten Aufgaben noch etwas breiter definiert werden. Bei lit. b ist uns wichtig, dass die Qualität der Bildungsangebote wirklich vor Ort in den einzelnen Schulteams passiert. Da gilt es einerseits die dezentralen Bildungsangebote in den schwach besiedelten Regionen bestmöglich zu erhalten (und auch da adäquat optimale pädagogische Strukturen zu ermöglichen). In den grossen Gemeinden andererseits muss auch seitens des Kantons (zum Beispiel durch die Arbeit des Schulinspektorates) die Vielfalt der Schulhauskulturen in den einzelnen Schulhäusern als Stärke und Qualität begleitet und gefördert werden. – Demgegenüber soll bei lit.c – wie auch in Art. 72 – festgestellt werden, dass das Amt für die „allgemeine Schulentwicklung“ gesamtkantonal Verantwortung trägt. Aus diesen Gründen beantragen wir unter lit. b) und c) folgende Präzisierungen und Ergänzungen:
„b) Qualitätsprüfung und Qualitätssicherung, insbesondere zur Stärkung der pädagogischen Struktur in den einzelnen Schulhäusern;
c) allgemeine Schulentwicklung;“
Im Weiteren beantragen wir unter lit. f) folgende Präzisierung und Ergänzung:

„f) Neutrale, unabhängige Beratung von Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten, Schulbehörden und Schulleitungen;“

Wir vertreten klar die Meinung, dass Beraten und Kontrollieren getrennt werden müssen.
In einigen Schulen sind heute bereits Schulsozialarbeiter/innen eingestellt worden und in mehreren Schulen wird eine solche Einführung geprüft. Damit auch hier eine möglichst einheitliche Handhabung gewährleistet werden kann, schlagen wir vor, dass in diese Aufzählung eine neue Litera h) zur Schulsozialarbeit aufgenommen wird.
Art. 83 Abs. 2

Das Amt soll Aufgaben unter Abs. 1 nicht nur an private Organisationen, sondern auch Dritten (andere Gemeinden, Pädagogische Hochschule, Regionen, etc.) übertragen können. Diese Ergänzung ist ebenfalls ins Gesetz aufzunehmen.

Art. 83 Abs. 3

Der zweite Satz in diesem Absatz erfordert Klärungsbedarf. Was beinhalten weitere Dienstleistungen? 

Zusätzliche Bemerkung:

Nachdem das Volk am 17. Mai 2009 mit deutlichem Mehr dem Vorschlag „1+1“ zugestimmt hat, regt der SBGR an, dass nach der Umsetzung dieses Volksentscheides für die für die Kinder obligatorische Ethiklektion nur Lehrpersonen eingestellt werden dürfen, die eine für die entsprechende Stufe gültige Lehrbewilligung ausweisen und auch über eine entsprechende, fachliche Ausbildung verfügen. Lehrpersonen für den Ethikunterricht müssen konsequenterweise auch Angestellte der Schulträgerschaften sein.
Wir ersuchen Sie höflich, unsere Bemerkungen und Anliegen zu prüfen und bei der definitive Fassung des Gesetzesentwurfes entsprechend zu berücksichtigen. Dafür danken wir Ihnen.
Freundliche Grüsse
Schulbehördenverband Graubünden
Gabriela Aschwanden-Büchel
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